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Zusammenfassung 

Die Mobilität in Baden-Württemberg wird derzeit vor allem außerhalb der ver-
dichteten Räume weiterhin stark durch den motorisierten Individualverkehr ge-
prägt. Damit einhergehen unter anderem hohe ökologische Belastungen durch 
klimaschädliche Emissionen. 

Die Landesregierung von Baden-Württemberg verfolgt daher das systematische 
Ziel, Vorreiter und Wegbegleiter für nachhaltige Mobilität zu werden. Erklärtes 
politisches Ziel ist es, die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030, bezogen auf das 
Basisjahr 2010, zu verdoppeln. Hierzu ist im aktuellen Koalitionsvertrag der die 
Landesregierung tragenden Parteien Bündnis90/Die Grünen Baden-Württem-
berg und CDU Baden-Württemberg  von 2021 das Ziel verankert, das Verkehrs-
angebot im städtischen und ländlichen Raum konsequent auszubauen und zu 
verdichten. Angestrebt wird die Umsetzung eines landesweiten Mindestbedien-
standards für die garantierte Erreichbarkeit aller geschlossener Ortschaften von 
fünf Uhr früh bis Mitternacht als sogenannte „Mobilitätsgarantie“. 

Im Rahmen dieses Projekts wurde das Konzept der Mobilitätsgarantie weiter 
konkretisiert und die erforderliche zusätzliche Fahrleistung und der zu erwar-
tende Finanzierungsbedarf unter Berücksichtigung erster Annahmen für eine 
landesweite Umsetzung ermittelt. Ausgegangen wurde von einem idealtypischen 
Basisnetz der Mobilitätsgarantie im ÖPNV, das den Ansatz der zentralen Orte 
aufgreift und das explizit nicht alle Nahverkehrslinien eines Stadt- oder Landkrei-
ses berücksichtigt. Ziel des Basisnetzes ist vielmehr die Anbindung der Orte an 
die Mobilitätsgarantie im Sinne des Koalitionsvertrags. Eine konkrete Nahver-
kehrsplanung ist dabei nicht erfolgt. Zu berücksichtigen ist zudem, dass mit den 
Modellregionen abgestimmte modellhafte Berechnungen vorgenommen worden 
sind. Dabei sind Kenntnisse über Preisstand und Preisentwicklung aus dem Jahr 
2023 eingeflossen.  

Grundlage bildete die detaillierte Betrachtung von Ausbaubedarfen, Mehrkosten 
und Erreichbarkeitseffekten für insgesamt 21 Modellregionen. Die gewonnenen 
Erkenntnisse wurden im Rahmen einer landesweiten Hochrechnung auf alle 
Landkreise und kreisfreien Städte in Baden-Württemberg übertragen. Unter Be-
rücksichtigung möglicher Erlöseffekte wurde der Finanzierungsbedarf abgeleitet. 

Die erforderliche Mehrfahrleistung zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 
1 auf einem Basisnetz umfasst ca. 44 Millionen Kilometer, die eine Erschlie-
ßung von Siedlungsbereichen ab 500 Einwohner:innen umfasst sowie die 
Hauptverkehrszeit von vier Stunden am Tag zu Grunde legt. Durch die über-
wiegend geringe Angebotsdichte im ländlichen Raum im Status Quo entfällt 
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über 50 Prozent der Mehrfahrleistung auf den ländlichen Raum. Mit den Mehr-
fahrleistungen im kommunalen ÖPNV zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie zu-
sätzlichen Kapazitätssteigerungen in den Großstädten und Preisentwicklung in 
den kommende Jahren 2030 geht ein zusätzliches Kostenvolumen von circa 
196 Millionen € pro Jahr einher. Unter Berücksichtigung der positiven Erlösef-
fekte durch den Angebotsausbau und Mindereinnahmen durch die Einführung 
des Deutschlandtickets resultiert für die Stufe 1 der Mobilitätsgarantie im kom-
munalen ÖPNV ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von circa 176 Millionen € 
jährlich im Jahr 2030. 

Durch die Umsetzung der Mobilitätsgarantie im Sinne eines landesweiten Min-
destbedienstandards kann Baden-Württemberg eine Vorreiter-Rolle in Deutsch-
land einnehmen und einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leisten. 
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1. Ausgangslage und Zielsetzung 

Die Mobilität in Baden-Württemberg wird derzeit vor allem außerhalb der ver-
dichteten Räume weiterhin stark durch den motorisierten Individualverkehr ge-
prägten. Vergleiche mit Vorbildregionen vor allem in der Schweiz und in Vorarl-
berg im Rahmen des ÖPNV-Reports haben gezeigt, dass durch den konsequen-
ten Ausbau des ÖPNV-Angebotes im Sinne eines deutlich dichteren Fahrplans 
und einem guten Taktangebot im städtischen und im ländlichen Raum deutlich 
mehr Wege mit dem ÖPNV zurückgelegt werden als in vergleichbaren Regionen 
in Baden-Württemberg. 

Die Landesregierung von Baden-Württemberg verfolgt daher das systematische 
Ziel, Vorreiter und Wegbegleiter für nachhaltige Mobilität zu werden. Erklärtes 
politisches Ziel ist es, die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030, bezogen auf das 
Basisjahr 2010, zu verdoppeln. Hierzu ist im aktuellen Koalitionsvertrag der Lan-
desregierung von 2021 das Ziel verankert, das Verkehrsangebot im städtischen 
und ländlichen Raum konsequent auszubauen und zu verdichten.  

Die Landesregierung hat dieses Ziel weiter konkretisiert und strebt als Leitbild 
einen landesweiten Mindestbedienstandard für die garantierte Erreichbarkeit al-
ler geschlossener Ortschaften von fünf Uhr früh bis Mitternacht als sogenannte 
„Mobilitätsgarantie“ an. Im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregie-
rung von Baden-Württemberg ist dazu folgendes festgehalten:  

„Alle Orte (geschlossenen Ortschaften) in Baden-Württemberg werden von fünf 
Uhr früh bis Mitternacht mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar sein. Zu 
den gängigen Verkehrszeiten soll im Ballungsraum mindestens ein 15-Minuten-
Takt, im Ländlichen Raum ein 30-Minuten-Takt sichergestellt werden. In einer 
ersten Stufe soll dieser Takt bis 2026 in den Hauptverkehrszeiten des Berufs-
verkehrs erreicht sein, zu den übrigen Zeiten jeweils mindestens ein Stunden-
takt im Ländlichen Raum und in den Ballungsraumen ein 30-Minuten-Takt.“1 

Zielsetzung für das Vorhaben 

Zielsetzung im Rahmen des bearbeiteten Projektes war es, die Vorgaben aus 
dem Koalitionsvertrag hinsichtlich der Bedienstandards zu konkretisieren sowie 
die erforderliche zusätzliche Fahrleistung und den zu erwartenden Finanzie-
rungsbedarf bei landesweiter Einführung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 abzu-
schätzen.  

Ohne weitere Vorfestlegungen sollten dazu in einem iterativen Verfahren zu-
nächst die im Koalitionsvertrag definierten Rahmenbedingungen in Hinblick auf 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1 Bündnis 90/Die Grünen & CDU Baden-Württemberg (2021), S. 126 
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die Erschließung sowie einen zeitlich und räumlich differenzierten Mindestbe-
dienstandard weiter operationalisiert werden. 

Durch Abgleich der Vorgaben mit dem realen Angebot in 21 Modellregionen aus 
unterschiedlichen Raumtypen sollten Erkenntnisse zu der für die Umsetzung der 
Mobilitätsgarantie Stufe 1 erforderlichen zusätzlichen Fahrleistung und den 
Mehrkosten generiert werden. Ziel war es diese Erkenntnisse in einem geeigne-
ten Verfahren auf das übrige Bundesland zu übertragen. Dabei sollten auch mög-
liche Erlöseffekte durch eine steigende ÖPNV-Nachfrage abgeschätzt und so 
der potenzielle Finanzierungsbedarf für die Umsetzung der Mobilitätsgarantie 
Stufe 1 quantifiziert werden. Die im Projektrahmen verfolgte Zielsetzung ist in 
Abbildung 1 dargestellt. Eine vertiefende Erläuterung des methodischen Vorge-
hens erfolgt in Kapitel 3. 

 

Abbildung 1: Zielsetzung für das Vorhaben 
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2. Konzept Mobilitätsgarantie  

Der Koalitionsvertrag setzt Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung der Mo-
bilitätsgarantie. Dies betrifft grundsätzlich neben den Bedienzeiten auch die Ver-
kehrstage und die Taktung. Um die zusätzlich erforderlichen Fahrleistungen und 
Mehrkosten abschätzen zu können, mussten diese Vorgaben weiter konkretisiert 
und operationalisiert werden. Neben einer Differenzierung des Verkehrsstan-
dards zwischen konkreten Raumtypen (Abgrenzung von Ballungsräumen) bein-
haltete dies u. a. auch die Definition von Verkehrszeiten, Erschließungsstan-
dards und Einsatzbereiche von nachfragegesteuerten On-Demand-Angeboten 
(vergleiche Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Umfang der Vorgaben zur Mobilitätsgarantie aus dem Koalitionsvertrag 

In enger Abstimmung mit dem Auftraggeber und unter Einbeziehung von Rück-
meldungen aus dem Modellregionen wurden dazu vorläufig für eine erste Mo-
dellrechnung die nachfolgend erläuterten kalkulatorischen Annahmen getroffen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um modellhafte Berechnungen han-
delt, denen ein Basisnetz der Mobilitätsgarantie im ÖPNV zugrunde gelegt ist, 
das den Ansatz der zentralen Orte aufgreift und das explizit nicht alle Nahver-
kehrslinien eines Stadt- oder Landkreises berücksichtigt. Ziel des Basisnetzes 
ist vielmehr die Anbindung der Orte an die Mobilitätsgarantie im Sinne des Koa-
litionsvertrags. Eine konkrete Nahverkehrsplanung ist dabei nicht erfolgt.  
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2.1 Erschließung  

Um die relevanten Verbindungsrelationen zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie 
(Basisnetz) abgrenzen zu können, mussten die Erschließungsvorgaben aus dem 
Koalitionsvertrag operationalisiert werden. Dieser definiert als Ziel die Anbindung 
aller Orte. In Ermangelung einer einheitlichen Abgrenzung des Ortsbegriffs er-
folgte in Anlehnung an der gängigen Praxis in der Nahverkehrsplanung die erste 
Konkretisierung der Modellrechnung auf geschlossene Siedlungsbereiche mit 
mehr als 100 Einwohner:innen. Eine Anhebung der Einwohnergrenze auf 300 
oder 500 Einwohner:innen kann zu einem späteren Zeitpunkt untersucht werden. 

Für die Festlegung des Basisnetzes wurde präzisiert, dass Gebiete im Radius 
von 1.000 Meter um einen Schienenhaltepunkt und 500 Meter um eine Bushal-
testelle als erschlossen gelten. Lagen nur sehr geringe Flächenteile außerhalb 
dieser Radien, so wurde dies toleriert. 

Des Weiteren wurde festgelegt, dass Gewerbegebiete grundsätzlich nicht von 
der Mobilitätsgarantie umfasst werden. Diese bleiben daher im modellierten Ba-
sisnetz der Mobilitätsgarantie unberücksichtigt. Eine täglich dichte Bedienung, 
wie es die Mobilitätsgarantie fordert, wäre hier nicht zweckgemäß. Das Konzept 
zielt vielmehr auf eine Anbindung nach örtlichem Bedarf und Eigenverantwortung 
der kommunalen Aufgabenträger ab. 

2.2 Basisnetz zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie 

In der Landesplanung wird zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge das Zentrale-
Orte-Modell (ZOM) verwendet. In diesem wird jedem Gemeindeteilort ein 
Hauptort zugewiesen und diesem wiederum ein Unter-, Mittel- und/oder Ober-
zentrum zugeordnet. Entsprechend dieser Logik und den zuvor definierten Er-
schließungsvorgaben wurde für jede Modellregion ein theoretisches Liniennetz 
als Basisnetz definiert, das jeden Ort mindestens aus einer Richtung an den 
nächsten Zentralen Ort anbindet. Auch Siedlungsbereiche in größeren Städten 
und Teilorte wurden an das Stadtzentrum beziehungsweise den Gemeinde-
hauptort angebunden, sodass auch innergemeindliche Verbindungen berück-
sichtigt sind. Größere Orte/Städte sind somit nicht nur über ihren Bahnhof ange-
bunden. Der Ansatz folgt damit grundsätzlich ähnlichen Ansätzen wie die Nah-
verkehrsplanung, berücksichtigt jedoch nicht abweichende historisch gewach-
sene Verkehrsstrukturen, sodass Abweichungen zur Praxis möglich sind. 

Das so gebildete, teilweise abstrakte Basisnetz dient der Abschätzungsrechnung 
der für die Mobilitätsgarantie mindestens erforderlichen Mehrleistungen und ge-
währleistet einen für alle Modelllandkreise und -städte vergleichbaren Ansatz. Je 
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nach Festlegung der Einwohnergrenze wird sich die Ausdehnung des Basisnet-
zes ändern. Die konkret-operative Verkehrsplanung in Umsetzung der Standards 
vor Ort bleibt dabei Sache der betreffenden Aufgabenträger.  

 

Abbildung 3: Herleitung des Basisnetzes aus dem Zentrale-Orte-Modell am Beispiel des 
Landkreises Esslingen 

2.3 Bedienzeiten, Verkehrszeiten und Bedienungshäufigkeiten/Taktung 

Im Koalitionsvertrag wird als Ziel die ÖPNV-Erreichbarkeit von fünf Uhr früh bis 
Mitternacht definiert. Um dem erfahrungsgemäß abweichenden Mobilitätsverhal-
ten an Wochenenden und Feiertagen gerecht zu werden, wurde der Bedienzeit-
raum an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen auf 6 bis 24 Uhr und 0 bis 1 Uhr 
(2 Uhr in Verdichtungsräumen) definiert. An Werktagen soll eine Bedienung zwi-
schen 5 und 24 Uhr gewährleistet werden. Die Annahmen für Samstage, Sonn-
tage und Feiertagen gehen somit in der ersten Modellrechnung über die Forde-
rung aus dem Koalitionsvertrag hinaus. 
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Da aus dem Koalitionsvertrag keine weitere Abgrenzung der Verkehrszeiten her-
vorgeht, wurden Haupt-, Neben- und Schwachverkehrszeiten wie nachfolgend 
dargestellt definiert. 

 

Abbildung 4: Übersicht über die angenommenen Verkehrszeiten 

Mit insgesamt sieben Stunden Hauptverkehrszeit ist ein bewusst großzügiger 
Zeitrahmen angenommen worden, der über die aktuell gängigen Zielwerte der 
kommunalen Nahverkehrsplanungen hinausgeht. Eine Reduktion auf vier Stun-
den erscheint vertretbar, hat jedoch bei den nachfolgenden Ergebnissen dieser 
Modellrechnung noch keinen Eingang gefunden.   

Laut Koalitionsvertrag soll in den genannten gängigen Verkehrszeiten in einer 
ersten Stufe der Mobilitätsgarantie ab 2026 folgendes Angebot gelten: 

• Im Ballungsraum ist ein 15-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit und ein 30-Minu-
ten-Takt in den restlichen Verkehrszeiten vorgesehen, 

• Für den ländlichen Raum ist ein 30-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit und ein 
Stundentakt in den restlichen Verkehrszeiten vorgesehen. 

Daraus ergeben sich die nachfolgend dargestellten und nach Verkehrszeiten dif-
ferenzierte Taktungen und Anzahl von Fahrtenpaaren (vergleiche Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Mindestbedienstandard der Mobilitätsgarantie Stufe 1 

2.4 Einsatz von bedarfsgesteuerten On-Demand Angeboten 

In Hinblick auf den Einsatz von bedarfsgesteuerten On-Demand Angeboten wird 
im Koalitionsvertrag Folgendes definiert: 

„Dieser ambitionierte Ausbau lasst sich in Räumen und zu Zeiten schwacher 
Verkehrsnachfrage wirtschaftlich tragfähig und ökologisch sinnvoll nur mit fle-
xiblen und nachfragegesteuerten On-Demand-Angeboten realisieren.“2 

In enger Abstimmung mit dem Auftraggeber und den Modellregionen wurden für 
die „Räume und Zeiten schwacher Verkehrsnachfrage“ folgende Festlegungen 
getroffen:  

• Die Abrufquote der angebotenen Verkehrsleistung wird mit 30% angenommen. 

• Im Ballungsraum wird in der Schwachverkehrszeit ein OD-Anteil von 20 Prozent 
unterstellt, und in der Normalverkehrszeit von 10 %. In der Hauptverkehrszeit soll 
alles mit festen Verkehrsangeboten (Bahn, Bus) abgedeckt sein. 

• Im ländlichen Raum wird ein OD-Anteil von 15 Prozent in der Hauptverkehrszeit, 
30 Prozent in der Normalverkehrszeit und 60 Prozent in der Schwachverkehrszeit 
angenommen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Annahmen für den OD-Anteile im 
ländlichen Raum insbesondere an Wochenenden zu niedrig angesetzt wurden und teil-
weise bis zu 100 Prozent betragen können. Gleichzeitig zeigen Modellversuche, dass 
die Abrufquoten in ländlichen Räumen deutlich niedriger sind. Die dadurch induzierte 
Reduktion der Verkehrsleistung und somit die Senkung der Kosten wurden bisher in 
den Modelrechnungen nicht berücksichtigt. 

––––––––––––––––––––––––––––– 
2 Bündnis 90/Die Grünen & CDU Baden-Württemberg (2021), S. 126 
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2.5 Differenzierung zwischen Raumtypen 

Zur Ermittlung der fehlenden Verkehrsleistungen (Deltabetrachtung) wurde die 
für die jeweilige Modellregion erforderliche Fahrtenzahl (Sollfahrtenzahl) je Ver-
kehrstag ermittelt und mit der Ist-Fahrtenzahl der jeweiligen Verkehrstagesart 
verglichen. 

Die Festlegung der Soll-Fahrtenzahl ist gemäß Mobilitätsgarantie aus dem Koa-
litionsvertrag abhängig von der Zuordnung einer Relation zu den Bedienungs-
standards „Ballungsraum“ beziehungsweise „Ländlicher Raum“, wobei die Be-
dienungsstandards im Ballungsraum höher sind als im ländlichen Raum und so-
mit auch die erforderliche Fahrtenzahl auf den diesem Raumkriterium zugeord-
neten Linien. 

Die Vorgaben der Mobilitätsgarantie lassen dabei offen, wie die Zuordnung einer 
Relation zu den Raumkategorien zu erfolgen hat und auch die Raumkategorien 
selbst nicht definiert. Daher wurde für die Grobkostenschätzung auf die Festle-
gungen des Landesentwicklungsplans (LEP) abgestellt und die Soll-Fahrtenzahl 
des Ballungsraumstandards für alle Orte beziehungsweise Ortsteile angenom-
men, die der Raumkategorie „Verdichtungsraum“ des LEP unterfallen. In Orten 
beziehungsweise Ortsteile, die in den Raumkategorien „Randzonen um Verdich-
tungsräume, Verdichtungsbereiche im ländlichen Raum oder ländlicher Raum im 
engeren Sinne“ liegen, genügt der Bedienungsstandard des „ländlichen Rau-
mes“ in der Mobilitätsgarantie. 

Als problematisch hat sich dabei erwiesen, dass teils auch auf (sehr) kleine Teil-
orte oder Kommunen der Bedienungsstandard des Ballungsraumes Anwendung 
findet; dies wurde auch aus den Modellregionen kritisch zurückgemeldet, die ei-
nen teils zu hohen Soll-Standard eben für diese Teilorte sahen. Der dargestellte 
methodische Ansatz der Grobkostenschätzung wurde daher erweitert, in dem die 
Anwendung des Bedienungsstandards für den Ballungsraum an zwei Kriterien 
geknüpft wird: 

• Ort beziehungsweise Ortsteil liegt in der Raumkategorie „Verdichtungsraum“ und 

• Einwohnerzahl ist größer als 2.500 Einwohner:innen. 

Für die Hochrechnung der Ergebnisse der Grobkostenschätzung auf alle Kreise 
und kreisfreien Städte in Baden-Württemberg wurde aufgrund einer feineren 
Ausdetaillierung auf die fünf Raumtypen für die Mittelverteilung gem. § 15 Abs. 
1 ÖPNVG aufgesetzt.3 Durch die Modellregionen werden dabei alle fünf Raum-
typen abgebildet. 

––––––––––––––––––––––––––––– 
3 Ministerium für Verkehr BW et al. (2019) 
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3. Vorgehen und Methodik 

Nachfolgend wird die im Projekt angewendete Methodik dargestellt. Zunächst 
wird dabei das organisatorische Vorgehen im Projekt beschrieben, welches die 
Rahmenbedingungen für das fachliche Vorgehen geschaffen hat. Anschließend 
werden die einzelnen inhaltlichen Schritte erläutert. 

3.1 Organisatorisches Vorgehen 

Die Modellberechnungen zur Mobilitätsgarantie wurden wie die Modellberech-
nungen zum Mobilitätspass in einem Kooperationsprozess gemeinsam mit 21 
Modellregionen aus Baden-Württemberg durchgeführt. Dazu hat das Ministerium 
für Verkehr im Sommer 2021 einen Aufruf zur Bewerbung als Modellregion ge-
startet. Insgesamt gingen 13 Bewerbungen ein. Einige Landkreise und Städte 
haben sich zu einer Bewerbergemeinschaft zusammengefunden, wie beispiels-
weise die VVS-Region mit fünf Landkreisen und der Stadt Stuttgart. Insgesamt 
haben 14 Landkreise und sieben Städte aus allen fünf Raumtypen als Modellre-
gion am Prozess teilgenommen und in verschiedenen Terminformaten ihren Bei-
trag zum Projekt geleistet.  

 

Abbildung 6: Modellregionen im Projekt Mobilitätspass und Mobilitätsgarantie 

Zu Beginn des Arbeitsprozesses hat im Beisein des Verkehrsministers aus Ba-
den-Württemberg die Auftaktveranstaltung zum Projekt Mobilitätspass und Mo-
bilitätsgarantie Anfang 2022 stattgefunden. In Arbeitskreisen mit den Modellregi-
onen und den kommunalen Landesverbänden wurden über den Projektverlauf 
hinweg in regelmäßigen Terminen die aktuellen Projektergebnisse vorgestellt 
und diskutiert (vergleiche Abbildung 7).  
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Abbildung 7: Arbeitsprozess im Projekt Mobilitätsgarantie 

3.2 Prozessual-Methodisches Vorgehen 

Das methodische Vorgehen zur Konkretisierung und Operationalisierung der 
Mobilitätsgarantie sowie zur Ermittlung des Finanzierungsbedarfs für die Umset-
zung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 gliedert sich grob in zwei wesentliche Pro-
zessschritte, die sich wiederum auf fünf Arbeitsschritte verteilen. Grundlage bil-
det die Detailbetrachtung von 21 Modellregionen im Rahmen der Grobkosten-
schätzung, in welcher zunächst für jede Modellregion ein Basisnetz nach dem 
Zentralen-Orte-Prinzip entwickelt wurde. Durch Abgleich zwischen Ist-Angebot 
im Basisnetz und dem Soll-Bedienungsstandard wurde die zusätzlich erforderli-
che Fahrleistung ermittelt. Anschließend wurden die gewonnenen Erkenntnisse 
auf alle Kreise und kreisfreien Städte in Baden-Württemberg hochgerechnet 
(vergleiche Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Methodisches Vorgehen in der Modellberechnung der Mobilitätsgarantie 

3.3 Grobkostenschätzung für 21 Modellregionen 

Die Grobkostenschätzung wurde für die 21 Modellregionen in Baden-Württem-
berg durchgeführt. Ziel war die Ermittlung der für die Umsetzung der Mobilitäts-
garantie Stufe 1 erforderlichen zusätzlichen Fahrleistungen und der damit ein-
hergehenden Mehrkosten. Das Verfahren basiert auf zwei wesentlichen Arbeits-
schritten, der „Analyse von Bedienungslücken“ und der „Wirtschaftlichen Bewer-
tung“, die nachfolgend erläutert werden. 

3.3.1 Analyse von Bedienungslücken 

Für jede untersuchte Modellregion wurde nach den im Konzept Mobilitätsgaran-
tie (vergleiche Kapitel 2) beschriebenen Grundsätzen ein Basisnetz definiert. Je 
Region wurden alle relevanten Linien- und Streckenabschnitte in einem GIS-
System erfasst und die zugehörigen Kilometer-Entfernungen ermittelt. Anhand 
der öffentlich verfügbaren Fahrpläne wurden die auf dem jeweiligen Streckenab-
schnitt verkehrenden Fahrten, getrennt nach Schultagen, schulfreien Tagen, 
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Samstag und Sonn-/Feiertag, ermittelt. Auch heute bereits vorhandene bedarfs-
gesteuerte Angebote wurden dabei berücksichtigt. So wurde für jede Modellre-
gion das auf dem definierten Basisnetz heute bereits vorhandene Angebot ge-
trennt nach Verkehrstagen und Verkehrsmitteln erfasst (Bus, Straßen-
bahn/Stadtbahn/Eisenbahn wurden separat ermittelt). Teilweise wurden Linien 
in verschiedene Streckenabschnitte aufgeteilt, wenn auf einzelnen Abschnitten 
ein stark differierendes Fahrtenangebot vorhanden war. 

 

Abbildung 9: Schritt 1 der Grobkostenschätzung – Analyse der Bedienlücken 

Im Anschluss wurde entsprechend den o.a. Vorgaben den Linien und Linienab-
schnitten die gemäß der vorgesehenen Bedienstandards (siehe oben) verkehrs-
tägliche Soll-Fahrtenzahl an Bus- und On-Demand-Fahrten ermittelt und mit dem 
Bestand abgeglichen. Daraus ergaben sich je Verkehrsmittel die pro Tag fehlen-
den Fahrten, und im Produkt mit der Streckenlänge und den betreffenden Ver-
kehrstagen die pro Jahr gegenüber dem Status quo fehlenden Fahrplankilome-
ter. 

Anhand der vorab beschriebenen Methodik wurde zunächst neben dem kommu-
nalen ÖPNV auch der SPNV betrachtet. Dabei wurde jedoch deutlich, dass die 
auf die Streckenabschnitte in den Modellregionen begrenzte Betrachtung nicht 
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der Charakteristik der langlaufenden Linien im SPNV gerecht wird, weshalb 
keine belastbaren Ergebnisse ermittelt werden konnten. Eine detaillierte Be-
trachtung zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie im SPNV erfolgt derzeit durch 
die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW). 

3.3.2 Wirtschaftliche Bewertung 

Für die monetäre Bewertung der fehlenden Fahrten wurden nach Verkehrsmittel 
und Regionstyp differenzierte Kostensätze gebildet. Die Kostensätze wurden auf 
Basis eines differenzierten Kostenmodells für den straßen- und schienengebun-
denen ÖPNV berechnet, das die verschiedenen maßgeblichen Kostenpositionen 
aus branchenüblichen Ansätzen auf der Basis verfügbaren Literatur4- und Erfah-
rungswerte, sowie öffentlich zugänglichen Preisangaben beispielsweise zu Ener-
gie- und Treibstoffpreisen (Statistisches Bundesamt) oder Tarifverträgen (reprä-
sentativer Tarifverträge wie vom RP veröffentlicht) ermittelt und in einen Kosten-
satz je Kilometer überführt. Für die SPNV-Verkehre des Landes standen anony-
misierte Zahlen der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) aus 
den laufenden Verkehrsverträgen zur Verfügung. 

 

––––––––––––––––––––––––––––– 
4 Pütz: Strategische Optimierung von Linienbusflotten, alba 2010, S. 73, S. 116 und 117; VDV-

Schrift 801: Fahrzeugreserve; VDV-Schrift 826: Vorhaltekosten von Betriebshofanlagen, VDV-
Schrift 881: Verfahren zur Ermittlung von Personal-Kennzahlen für die Instandhaltung und Be-
reitstellung von Linienbussen; VDV-Mitteilung 2318: Wirtschaftlichkeit von Linienbussen. 
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Abbildung 10: Schritt 2 der Grobkostenschätzung – Wirtschaftliche Bewertung 

Die Kostensätze wurden im Rahmen des iterativen Prozesses in der letzten Fas-
sung der Berechnungen ermittelt auf Basis des aktuellen Kostenstandes (Januar 
2023), d.h. die bereits bekannten für 2023 gültigen aktuellen Lohntarifabschlüsse 
und die Energiepreisentwicklung des Jahres 2022 sind darin bereits berücksich-
tigt. Nicht in den Kostensätzen berücksichtigt sind allerdings Prognosen über die 
zukünftige weitere Kostenentwicklung (Energiekosten, Personalkosten) oder 
Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf erneuerbare Energien und al-
ternative Antriebstechniken wie Elektrobusse, Brennstoffzellenbusse usw. Wei-
tere Hinweise zu den Kostensätzen können Anlage 2 entnommen werden. 

In der abschließenden wirtschaftlichen Bewertung wurden die zuvor ermittelten 
und für die Umsetzung der Mobilitätsgarantie fehlenden Fahrplankilometer mit 
den verkehrsmittel-spezifischen Kostensätzen bepreist. Im Ergebnis können für 
jede der 21 Modellregionen, die zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie in den 
Stufen 1, 2 und 3 im Basisnetz erforderlichen Mehrkosten ausgewiesen werden. 
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3.3.3 Methodik Erschließungsanalyse 

Im Rahmen der Erschließungsanalyse sollte, differenziert nach Erreichbarkeits-
klassen, ermittelt werden, für wie viele Einwohner:innen ein fußläufiger Zugang 
zum Basisnetz sichergestellt werden kann. 

Grundlagen für die Analyse bilden Geodaten der Haltestellen im Basisnetz und 
georeferenzierte Bevölkerungsdaten des Zensus 2011 in Form eines 100x100 
Meter-Rasters. Entsprechend den Vorgaben wurden dabei Ortslagen mit weni-
ger als 100 Einwohner:innen nicht berücksichtigt. Das Routing erfolgte auf Basis 
von OpenStreetMap-Daten mit einer fußläufigen Geschwindigkeit von 5 km/h. 

Über das Routing wurden je Haltestelle im Basisnetz Erschließungsgebiete be-
rechnet. Dabei wurden insgesamt vier Erreichbarkeitsklassen definiert. Erreich-
barkeit zu Fuß in: 

• weniger als 5 Minuten,  

• weniger als 10 Minuten,  

• weniger als 15 Minuten, 

• mehr als 15 Minuten.  

Fünf Minuten Fußweg entsprechen dabei circa 400 Metern Entfernung. In einem 
nächsten Schritt wurden sich überschneidende Erschließungsgebiete zusam-
mengefasst und mit den Rasterzellen aus den Zensusdaten verschnitten. Ab-
schließend wurde der Anteil der Gesamtbevölkerung in Ortslagen mit min. 100 
Einwohner:innen in den Erreichbarkeitsklassen ermittelt. Das beschriebene vier-
stufige Verfahren ist in Abbildung 11 dargestellt. 
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Abbildung 11: Vierstufiges Verfahren der Erreichbarkeitsanalyse 

3.4 Landesweite Hochrechnung auf alle Landkreise und kreisfreien 
Städte in Baden-Württemberg (inklusive Erlösabschätzung) 

Ziel der landesweiten Hochrechnung war es die konkreten Erkenntnisse aus der 
Grobkostenschätzung zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 für die 21 
Modellregionen auf die Gesamtheit aller Landkreise und kreisfreien Städte in Ba-
den-Württemberg zu übertragen. Dazu wurde ein Verfahren entwickelt, welches 
neben der Hochrechnung der zusätzlich erforderlichen Fahrleistung und der da-
mit korrespondierenden Kosten zur Ermittlung des Finanzierungsbedarfs auch 
eine grobe Abschätzung von Erlöseffekten – auch unter Berücksichtigung der 
aktuellen Abschätzungen zum Deutschlandticket – beinhaltet. Nachfolgend wird 
das methodische Vorgehen erläutert. 

Schritt 1: Ermittlung des Ist-Angebots und des Mehrbedarfs zur Umsetzung 
der Mobilitätsgarantie Stufe 1 im Basisnetz 

Zunächst wurde auf Basis von GTFS5-Fahrplandaten und Haltestellenabständen 
das ÖPNV-Angebot im Status-Quo für alle Landkreise und kreisfreien Städte er-

––––––––––––––––––––––––––––– 
5 General Transit Feed Specification: Digitales Austauschformat für Fahrpläne des öffentlichen 

Personenverkehrs und dazugehörige geografische Informationen. 
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mittelt. Anschließend wurde für jede der 21 Modellregionen der Anteil des Fahr-
planangebots im jeweiligen Basisnetzes am aktuellen Fahrplanangebot im Sta-
tus Quo ermittelt. Die Kennzahlen wurden über alle Modellregionen desselben 
Raumtyps gemittelt. Durch Anwendung der raumtyp-spezifischen Kennzahlen 
auf das Fahrplanangebot konnte dann für alle im Rahmen der Grobkostenschät-
zung nicht betrachteten Landkreise und kreisfreien Städte das Status-Quo-An-
gebot im Basisnetz ermittelt werden. 

In einem nächsten Schritt wurde für jede der 21 Modellregionen die in der Grob-
kostenschätzung ermittelte zusätzlich erforderliche Fahrleistung je Verkehrsmit-
tel mit dem Status Quo Angebot im Basisnetz abgeglichen und die prozentuale 
Steigerung ermittelt. Die Kennzahlen wurden über alle Modellregionen dessel-
ben Raumtyps gemittelt und auf das Status-Quo-Angebot im Basisnetz aller in 
der Grobkostenschätzung nicht betrachteten Landkreise und kreisfreien Städte 
des jeweiligen Raumtyps übertragen. Im Ergebnis konnten für alle Kommunen 
zusätzlich erforderliche Fahrleistungen und Mehrkosten zur Umsetzung der Mo-
bilitätsgarantie Stufe 1 ermittelt werden. 

Schritt 2: Abschätzung des zusätzlichen Kapazitätsmehrbedarfs in den 
Großstädten 

Die Umsetzung der Mobilitätsgarantie geht vor allem im ländlichen und suburba-
nen Raum mit einer signifikanten Steigerung der Angebotsqualität einher. Insbe-
sondere für Großstädte ist infolgedessen von einer deutlichen Steigerung der 
ein- und ausbrechenden ÖPNV-Verkehre auszugehen. Um diese abzubilden, 
entstehen zusätzliche Kapazitätsmehrbedarfe, die im Rahmen der bisherigen 
Methodik der Grobkostenschätzung und landesweiten Hochrechnung nicht aus-
reichend berücksichtigt werden und gleichzeitig in direktem Zusammenhang mit 
der Mobilitätsgarantie stehen. 

Um diese Mehrbedarfe berücksichtigen zu können, wurde ein grobes Annah-
men-basiertes Verfahren zur Abschätzung des Kapazitätsmehrbedarfs in Groß-
städten entwickelt. Nachfolgend wird das methodische Vorgehen für das dreistu-
fige Verfahren erläutert. 
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Abbildung 12: Methodik zusätzlicher Kapazitätsbedarf Großstädte 

Stufe 1: Abschätzung der ÖV-Nachfrage im Status-Quo 

Ausgangspunkt für die Abschätzung bilden die Anzahl der Ein- und Auspend-
ler:innen der Großstädte, welche durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) bereit-
gestellt werden. Da diese nur den Wegezweck „Arbeit“ abdecken, wurde ein Fak-
tor für zusätzliche Wegezwecke angewendet. Unter Nutzung des aktuellen Mo-
dal-Split (MiD) wurden die Zahl der werktäglich ein- und ausbrechenden ÖV-
Fahrten abgeschätzt. Die Ergebnisse wurden stichprobenartig mit Vergleichs-
werten aus Verkehrsmodellen (zum Beispiel für die Verkehrsprognose 2025 der 
Stadt Stuttgart im Rahmen der Nahverkehrsplanung) abgeglichen. Auf Basis der 
Einwohnerzahlen und relevanter MiD-Kennzahlen wurde zudem überschlägig 
die ÖV-Nachfrage im Binnenverkehr abgeschätzt. Die Gesamtnachfrage im ÖV 
wurde schließlich auf ein Jahr hochgerechnet. 

Stufe 2: Verhältnis aus Angebot und Nachfrage im Status Quo 

In einem nächsten Schritt wurde die Gesamtnachfrage (ÖV-Fahrten) mit dem für 
die landesweite Hochrechnung auf Basis von Fahrplandaten modellierten Ge-
samtangebot (Fahrplankilometer) ins Verhältnis gesetzt. Ergebnis ist eine Kenn-
zahl Fplkm/Fahrt6 im Status-Quo. 

Stufe 3: Abschätzung des Mehrbedarfs bei ein- und ausbrechenden Verkehren 
durch die Mobilitätsgarantie Stufe 1 

Unter der Annahme, dass die Zielwerte des Modal-Splits aus dem ÖPNV-Report 
in Großstädten erreicht werden sollen und die Umsetzung der Mobilitätsgarantie 

––––––––––––––––––––––––––––– 
6 Fahrplan-km je Fahrt 
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dazu einen wesentlichen Beitrag leistet, wurde basierend auf der Differenz zum 
derzeitigen ÖPNV-Modalsplit und dem im Rahmen der Grobkostenschätzung er-
mittelten Angebotsausbau für die Umsetzung der Stufe 1 eine Nachfragewirkung 
für ein- und ausbrechende Verkehre durch die Stufe 1 abgeschätzt. Dies bewirkt 
einen Anstieg des ÖV-Modal-Split-Anteils bei ein- und ausbrechenden Verkeh-
ren in den Großstädten zwischen drei und sechs Prozentpunkten. Vereinfacht 
wurde angenommen, dass für jede zusätzliche Fahrt ein zusätzlicher Angebots-
ausbau nach der in Schritt 2 ermittelten Kennzahl (Angebot je Fahrt) notwendig 
ist. Da, im Unterschied zur Grobkostenschätzung, das so abgeschätzte zusätz-
lich erforderliche Angebot überwiegend in der HVZ zu verorten ist, wurden die 
erforderlichen Mehrkosten auf Basis vereinfachter Vollkostensätze (4,50 € Bus, 
15 € Tram/Stadtbahn) hochgerechnet. Daraus resultiert eine Summe von circa 
36 Millionen € pro Jahr. 

Schritt 3: Abschätzung von Nachfrage- und Erlöseffekten unter Berück-
sichtigung von Erlöseffekten durch das Deutschlandticket 

Für eine näherungsweise Quantifizierung des resultierenden zusätzlichen Finan-
zierungsbedarfs wurden in einem weiteren Schritt Nachfrage- und Erlöseffekte 
durch die Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 abgeschätzt. Dazu wurde 
zunächst der eingeschwungene Zustand betrachtet, in welchem sich Nachfra-
geeffekte nach der Angebotsausweitung bereits vollständig manifestiert haben.  

Ausgangspunkt für die Ableitung der zusätzlichen Nachfrage bilden Annahmen 
zu räumlich differenzierten Nachfrageelastizitäten. Im Fokus stehen dabei vor 
allem Reisezeitvorteile, die durch Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 im 
ÖPNV gegenüber dem MIV erzielt werden können. Schlüsselfaktoren sind vor 
allem die Siedlungs- und ÖPNV-Angebotsdichte, der Motorisierungsgrad sowie 
die Auslastung der Straßeninfrastruktur in der Hauptverkehrszeit (HVZ). Je nach 
Raumtyp sind diese Faktoren unterschiedlich ausgeprägt, womit differenzierte 
Nachfragepotenziale (Nachfrageelastizitäten) durch den ÖPNV-Angebotsaus-
bau einhergehen. Zur Abwägung der Nachfragepotenziale wurden daher fol-
gende Annahmen definiert: 

• In der Regel sinkt mit abnehmender Siedlungsdichte auch die ÖPNV-Angebots-
dichte, womit ein Anstieg des Modal-Split-Anteils im MIV einhergeht. Im Umkehr-
schluss wächst also der Anteil der Bevölkerung, der durch ein attraktiveres ÖPNV-
Angebot zum Umstieg auf den ÖPNV gewonnen werden kann.  

• In den Großstädten können durch ein bereits dichtes Angebot kaum noch Reise-
zeitvorteile erzielt werden. 
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• In Räumen mittlerer Verdichtung (zum Beispiel in suburbanen Räumen) führen 
hohe Verkehrsbelastungen in der HVZ zu Reisezeitverlusten im MIV. Durch die An-
gebotsausweitung im ÖPNV können daher deutliche Reisezeitvorteile gegenüber 
dem MIV erzielt werden.  

• Bei weiter abnehmender Siedlungsdichte verringern sich jedoch die Reisezeitvor-
teile und es besteht weiterhin hohe Konkurrenz zum MIV. 

Auf Basis der Annahmen wurden die nachfolgend dargestellten Nachfrageelas-
tizitäten abgeleitet (vergleiche Abbildung 13). Durch Multiplikation mit der pro-
zentualen Angebotsausweitung wurde ausgehend von der Status Quo Nach-
frage7 für jede Modellregion die zusätzliche Nachfrage (Anzahl Fahrten) durch 
Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 abgeschätzt. 

 

Abbildung 13: Nachfrageelastizität im eingeschwungenen Zustand 

Aus Daten des Ministeriums für Verkehr in Baden-Württemberg konnten in einem 
weiteren Arbeitsschritt für den Status Quo die durchschnittlichen Erlöse je Fahrt 
hergeleitet werden. Diese berücksichtigten jedoch nicht die zu erwartenden Er-
lösrückgänge durch die Einführung des Deutschlandtickets. Um diese Entwick-
lung abzubilden, wurden vorliegende Erlösstatistiken ausgewählter Verbünde 
(KVV, Naldo, VVS, RVF) und Landkreise (Biberach, Calw, Freudenstadt) unter 

––––––––––––––––––––––––––––– 
7 Bereitstellung durch das Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg, gem. Mittelverteilung 

§15 ÖPNVG. 
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der Annahme analysiert, dass sich die Erlöse von Zeitkarten > 49 € durch Wech-
sel oder Preisreduzierung auf 49 € reduzieren. Der ermittelte durchschnittliche 
Erlösabschlag wurde auf die zuvor hergeleiteten Erlöse je Fahrt im Status Quo 
übertragen. Durch Multiplikation mit der ermittelten zusätzlichen Nachfrage 
konnten potenzielle Mehrerlöse abgeleitet werden. Durch Anrechnung auf die 
ermittelten Mehrkosten ergibt sich der zusätzliche Finanzierungsbedarf für die 
Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 im eingeschwungenen Zustand. 

Abschätzungen zur zeitlichen Nachfrageentwicklung in Abhängigkeit zum Ange-
botsausbau 

Die zuvor hergeleiteten Nachfrage- und Erlöseffekte bilden den eingeschwunge-
nen Zustand aus Angebot und Nachfrage ab. Unter anderem durch Planungs-, 
Vergabe- und Beschaffungszyklen ist davon auszugehen, dass die Umsetzung 
der Mobilitätsgarantie Stufe 1 nicht ad hoc, sondern stufenweise über mehrere 
Jahre erfolgen wird. Da dies mit Implikationen zum Finanzierungsbedarf einher-
geht, wurden in einem weiteren Arbeitsschritt Abschätzung zur Angebots- und 
Nachfrageentwicklungen durchgeführt. 

Unter Einbeziehungen von Erfahrungen aus ähnlichen Angebotsausweitungen 
wurden dazu folgende Annahmen definiert: 

• Die Angebotsausweitungen zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe1 erfolge 
stufenweise über circa vier Jahre, wobei sich die Mehrkosten gleichmäßig erhöhen. 

• Die Entwicklung der Nachfrage erfolgt erfahrungsgemäß in einem Zeitraum bis zu 
drei Jahren nach dem Angebotsausbau, wobei der überwiegende Teil des Nachfra-
geeffekts bereits innerhalb von eineinhalb Jahren erzielt wird. 

Auf Basis der Annahmen wurden die Angebots- und Nachfrageentwicklung, wie nach-
folgend dargestellt, abgeschätzt (vergleiche Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Abschätzung zur Nachfrageentwicklung in Abhängigkeit zum Angebotsaus-
bau 

Die abgeschätzte Angebots- und Nachfrageentwicklung wurde auf die zuvor für 
den eingeschwungenen Zustand ermittelten Mehrkosten und Mehrerlöse über-
tragen. Im Ergebnis weicht der Finanzierungsbedarf bis zum 2. Jahr aufgrund 
des zeitlich verlagerten Nachfrageeffektes kaum von den Kosten für die Mehr-
fahrleistung ab. Erst ab dem 4. Jahr tragen die Nachfrage- und Erlöseffekte deut-
lich zur Reduzierung des Finanzierungsbedarfs bei. 

 

 



 

 Seite: 28 

 

4. Ergebnisse 

Wesentliche Zielstellung des Vorhabens war neben einer Operationalisierung 
der Vorgaben für eine landesweite Mobilitätsgarantie aus dem Koalitionsvertrag 
vor allem eine qualifizierte Abschätzung der Erschließungs-, Kosten- und Erlös-
wirkung durch bei Umsetzung der Mobilitätsgarantie. 

Hierfür wurden einerseits für alle Modellregionen individuelle Ergebnisse ermit-
telt und unter Berücksichtigung unterschiedlicher raumstruktureller Gegebenhei-
ten landesweit hochgerechnet. Die wesentlichen Ergebnisse werden nachfol-
gend genauer beschrieben. Die individuellen Ergebnissteckbriefe der Modellre-
gionen sind im Anhang dargestellt. 

4.1 Gesamthafte Einordnung 

Zur Gesamthaften Einordnung der im Zuge des Projektes erzielten Ergebnisse 
zur Umsetzung einer landesweiten Mobilitätsgarantie Stufe 1 (vergleiche Kapitel 
2) werden nachfolgend die ermittelten Parameter dargestellt: 

• Die Modellannahmen sind großzügig gewählt worden. Um im Rahmen der Zielset-
zung des Koalitionsvertrages zu bleiben, kann von niedrigeren Kosten ausgegan-
gen werden.  

• Die Erschließungswirkung gibt an, für welchen Anteil an der Gesamtbevölkerung 
einer Modellregion der ÖPNV im Basisnetz innerhalb von 5, 10, 15 oder mehr Mi-
nuten fußläufig erreichbar ist. 

• Die erforderliche Mehrfahrleistung gibt an, wie viel zusätzliches Fahrplanangebot 
zum Erreichen des Mindeststandards zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 
auf dem Basisnetz erforderlich ist. Die Auswertung erfolgt differenziert nach Ver-
kehrsmitteln und Raumtypen. 

• Die Mehrkosten zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie ergeben sich aus der erfor-
derlichen Mehrfahrleistung und den verkehrsmittelspezifischen Kosten je zusätzli-
chem Fahrplan-Kilometer. 

• Vor allem in großstädtischen Räumen ist durch Umsetzung der Mobilitätsgarantie 
von einer deutlichen Steigerung der ein- und ausbrechenden ÖPNV-Verkehre aus-
zugehen. Daraus resultiert ein Mehrbedarf für Kapazitätsausweitungen im 
ÖPNV in Großstädten, welcher zusätzlich zu den Kosten für Mehrfahrleistungen 
der Mobilitätsgarantie in Großstädten anfällt. 

• Die Angebotsverdichtung bei Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 erhöht die 
ÖPNV-Qualität in Baden-Württemberg. Dies führt zu einem Anstieg der Fahrgast-
zahlen und positiven Erlöseffekten. Die Erlöseffekte reduzieren sich jedoch durch 
Mindereinnahmen aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets. 
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• Der Finanzierungsbedarf ist die zentrale Kennzahl zur Entwicklung einer nachhal-
tigen Finanzierungskulisse für die Umsetzung der Mobilitätsgarantie in Baden-
Württemberg. Dieser ergibt sich aus den Mehrkosten für zusätzlich erforderliche 
Fahrleistungen sowie für den Kapazitätsausbau in Großstädten abzüglich der zu-
sätzlich generierten Erlöse. Durch eine zum Angebotsausbau nachgelagerte Nach-
frageentwicklung resultiert in den ersten Jahren der Umsetzung der Mobilitätsga-
rantie ein anteilig höherer Finanzierungsbedarf, bevor ein eingeschwungener Zu-
stand erreicht wird. 

4.2 Überblick Ergebnisse Grobkostenschätzung 

Durch Anwendung des dargestellten Methodenansatzes wurde für jede Modell-
region ein Basisnetz entwickelt und räumlich verortet, dass die zur Herstellung 
der Mobilitätsgarantie erforderlichen Leistungsmengen gegenüber dem Status-
Quo-Angebot (differenziert nach den Verkehrsträgern) quantifiziert. Jede Modell-
region hat das für sie relevante Ergebnis in kartographischer Darstellung als Da-
tenauswertung erhalten. Teilweise sind dabei Adjustierungen im Rahmen von 
Detailanpassungen auf Basis vorliegender Rückmeldungen aus den Modellregi-
onen erfolgt. 

Das disaggregierte Vorgehen führt zu streckenabschnittsscharfen Deltamengen 
für jeden Streckenabschnitt der Mobilitätsgarantie durch eine relationsbezogene 
Detailbetrachtung (vergleiche Abbildung 15). 

 

Abbildung 15: Exemplarischer Auszug der streckenabschnittsscharfen Deltamenge  

Durch Summenbildung aus allen Einzelrelationen wurden für jede Modellregion 
(differenziert nach Verkehrsträgern) Deltamengen und daraus die für die Mobili-
tätsgarantie in der jeweiligen Modellregion erforderlichen Kosten gegliedert nach 
Verkehrsträgern ermittelt (vergleiche Abbildung 16). Wenn bereits das aktuelle 
Bestandsangebot größer war als die Anforderung der Mobilitätsgarantie, blieben 
die überschießenden Leistungen unberücksichtigt und wurden nicht mit an an-
derer Stelle fehlenden km beziehungsweise Kosten gegengerechnet. 

Die Detailergebnisse der Grobkostenschätzung können Steckbriefen in Anlage 
3 entnommen werden.  
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Abbildung 16: Überblick der Detailergebnisse des Delta-Ansatzes am Beispiel des Land-
kreises Freudenstadt 

4.3 Überblick Ergebnisse Erschließungsanalyse 

Die Ergebnisse zeigen, dass nach Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 auf 
dem Basisnetz, im Durchschnitt der ÖPNV für etwa 93 Prozent der Bevölkerung 
in den 21 Modellregionen innerhalb von zehn Minuten fußläufig erreichbar ist. 
Die Auswertung zeigt auch, dass in jeder der 21 Modellregionen mindestens 
95 Prozent der Bevölkerung die nächste Haltestelle im Basisnetz in etwa 15 Mi-
nuten erreichen und 85 Prozent in zehn Minuten (vergleiche Abbildung 17). 

 

Abbildung 17: Ergebnisse der Erschließungsanalyse in 21 Modellregionen aggregiert nach 
Raumkategorien 

Eine differenzierte Betrachtung nach Raumkategorien ergibt folgende Auswer-
tung im Durchschnitt: 

• In Modellregionen der Raumkategorie 1 „Großstädte mit Straßenbahnen“ ist der 
ÖPNV für etwa 97 Prozent der Bevölkerung innerhalb von zehn Minuten fußläufig 
erreichbar. 

• In Modellregionen der Raumkategorie 2 „Hochverdichteter Raum“ ist der ÖPNV 
für etwa 94 Prozent der Bevölkerung innerhalb von zehn Minuten fußläufig erreich-
bar. 
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• In Modellregionen der Raumkategorie 3 „Verdichtungsraum und Randzone“ ist der 
ÖPNV ebenfalls für etwa 94 Prozent der Bevölkerung innerhalb von zehn Minuten 
fußläufig erreichbar. 

• In Modellregionen der Raumkategorie 4 „Ländlicher Raum verdichtet“ ist der 
ÖPNV für etwa 91 Prozent der Bevölkerung innerhalb von zehn Minuten fußläufig 
erreichbar. 

• In Modellregionen der Raumkategorie 5 „Ländlicher Raum“ ist der ÖPNV für etwa 
87 Prozent der Bevölkerung innerhalb von zehn Minuten fußläufig erreichbar. 

4.4 Landesweite Hochrechnung der erforderlichen Mehrfahrleistungen 
und korrespondierenden Mehrkosten  

Die landesweite Hochrechnung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 erfolgt auf Basis 
der Ergebnisse der Grobkostenschätzung von 21 Modellregionen in Baden-
Württemberg. Die erforderliche Mehrfahrleistung zur Umsetzung des Mindestbe-
dienstandards der Mobilitätsgarantie Stufe 1 auf dem Basisnetz umfasst insge-
samt 95 bis 100 Millionen km pro Jahr. Davon entfallen circa 70 Prozent der 
Mehrfahrleistung auf den Busverkehr, circa 20 Prozent auf On-Demand Ver-
kehre und weitere 10 Prozent auf den SPNV. Stadtbahnen beziehungsweise 
Straßenbahnen haben einen lediglich marginalen Anteil von circa 0,2 Prozent. 
Die Kosten der Mehrfahrleistungen liegen zwischen 332 bis 349 Millionen € pro 
Jahr und lassen sich in Kosten für den kommunalen ÖPNV und SPNV unter-
scheiden. Der die Mehrfahrleistungen im kommunalen ÖPNV umfassen ein Kos-
tenvolumen von circa 219 bis 230 Millionen € pro Jahr. Für den Ausbau des 
SPNV sind circa 113 bis 118 Millionen € p. a. notwendig, um ausschließlich die 
Mehrfahrleistungen im Basisnetz gem. der Methodik der Mobilitätsgarantie ab-
bilden zu können. Die Kostensätze des SPNV implizieren dabei auch Infrastruk-
tur- und Trassenpreise, die circa 48 Prozent der Kosten für die Mehrfahrleistun-
gen im SPNV ausmachen. 8 Eine Übersicht der Mehrfahrleistungen und Kosten 
je Verkehrsmittel sind in Abbildung 18 dargestellt. 

––––––––––––––––––––––––––––– 
8 Eine detaillierte Betrachtung der Kosten und Finanzierungsbedarfe zur Umsetzung der Mobili-

tätsgarantie im SPNV erfolgt derzeit durch die NVBW. 
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Abbildung 18: Verkehrsmittelspezifische Ergebnisse der landesweiten Hochrechnung  

Neben der verkehrsmittelspezifischen Auswertung der Kosten und Mehrfahrleis-
tungen wurde auch eine raumtypenspezifische Auswertung durchgeführt. Die 
Kreise und kreisfreien Städte wurden dabei in fünf Raumtypen unterteilt (verglei-
che Kapitel 2.5). Durch die überwiegend geringe Angebotsdichte im ländlichen 
Raum im Status Quo entfällt der größte Teil der Mehrfahrleistungen zur Umset-
zung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 mit fast 50 Prozent auf den ländlichen Raum. 
Einhergehend entfällt auch ein Großteil der Kosten für die Mehrfahrleistungen 
mit fast 40 Prozent auf den ländlichen Raum. In Großstädten sind nur geringfü-
gige Angebotsausweitungen zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie notwendig, 
sodass nur circa 4 Prozent der Mehrfahrleistungen auf Großstädte entfallen. 
Durch den hohen Anteil des Schienenverkehrs an der Mehrfahrleistung in Groß-
städten fallen die Kosten prozentual mit fast 10 Prozent etwas höher aus. Eine 
Übersicht der Mehrfahrleistungen und Kosten nach Raumtypen ist in Abbildung 
19 dargestellt. 

Mehrbedarf für Kapazitätsausweitungen in den Großstädten 

Wie in Kapitel 3.4 erläutert ist vor allem in großstädtischen Räumen durch Um-
setzung der Mobilitätsgarantie von einer deutlichen Steigerung der ein- und aus-
brechenden ÖPNV-Verkehre auszugehen. Der dadurch notwendige Mehrbedarf 
für Kapazitätsauswertungen im ÖPNV in Großstädten umfasst ungefähr 36 Mil-
lionen €, welcher zusätzlich zu den Kosten für Mehrfahrleistungen der Mobilitäts-
garantie in Großstädten anfallen (vergleiche Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Raumtypenspezifische Ergebnisse der landesweiten Hochrechnung 

4.5 Ergebnisse der Erlösabschätzung für den kommunalen ÖPNV inklu-
sive Deutschlandticket 

Die Angebotsverdichtung bei Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 erhöht 
die ÖPNV-Qualität in Baden-Württemberg und führt im eingeschwungenen Zu-
stand zu einem Anstieg der Fahrgastzahlen. Mit der in Kapitel 3.4 beschriebenen 
Methodik, wurden die durch den Anstieg der Fahrgastzahlen entstehenden 
Mehrerlöse berechnet. Ohne Berücksichtigung möglicher negativer Erlöseffekte 
durch das Deutschlandticket entstehen Mehreinnahmen von circa 52 bis 54 Mil-
lionen € pro Jahr. Zur Berücksichtigung der Auswirkungen der Einführung des 
Deutschlandtickets wurden vorliegende ausgewählte Erlösstatistiken von Ver-
bünden und Landkreisen (vergleiche Kapitel 3.4) hinzugezogen und exempla-
risch in Hinblick auf Erlöseffekte durch das Deutschlandticket analysiert. Unter 
der Annahme, dass sich die Erlöse von Zeitkarten > 49 € durch Wechsel oder 
Preisreduzierung auf 49 € reduzieren, wird ein Erlösrückgang zwischen -6 % und 
-31 % abgeschätzt.  

Im Ergebnis beträgt der Finanzierungsbedarf zur Umsetzung der Mobilitätsga-
rantie im kommunalen ÖPNV unter der Berücksichtigung der Erlöseffekte (inklu-
sive Mindererlöse durch das Deutschlandticket) ungefähr 175 bis 188 Millionen 
€ pro Jahr zuzüglich circa 36 Millionen € für Kapazitätsausweitungen im ÖPNV 
in Großstädten (vergleiche Abbildung 20).9 

––––––––––––––––––––––––––––– 
9 Eine detaillierte Betrachtung der Kosten und Finanzierungsbedarfe zur Umsetzung der  

Mobilitätsgarantie im SPNV erfolgt derzeit durch die NVBW. 
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Abbildung 20: Ergebnisse der Erlöseffekte im kommunalen ÖPNV unter Berücksichtigung 
des Deutschlandtickets  

4.6 Ableitung des Finanzierungsbedarfs für die Umsetzung der Mobili-
tätsgarantie Stufe 1 im kommunalen ÖPNV 

Der Finanzierungsbedarf zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 im kom-
munalen ÖPNV lässt sich in Jahresscheiben unter Berücksichtigung des Ange-
bots- und Nachfragehochlaufes ableiten. Durch die zum Angebotsausbau nach-
gelagerte Nachfrageentwicklung (vergleiche Abbildung 14, Kapitel 3.4) resultiert 
in den ersten Jahren der Umsetzung der Mobilitätsgarantie ein anteilig höherer 
Finanzierungsbedarf. Der Kosten- und Angebotshochlauf steigt voraussichtlich 
bis zum 4. Jahr nach Umsetzung der Mobilitätsgarantie an und sinkt anschlie-
ßend bis zum 8. Jahr auf Grund der nachgelagerten Nachfrageentwicklung. Der 
eingeschwungene Zustand des Finanzierungsbedarfes wird in etwa ab dem 8. 
Jahr nach Start der Umsetzung der Mobilitätsgarantie erreicht. Je nach Szenario 
des Erlösabschlages durch das Deutschlandticket beträgt der Finanzierungsbe-
darf der Mobilitätsgarantie Stufe 1 im eingeschwungenen Zustand ungefähr 211 
bis 224 Millionen € pro Jahr inklusive Kosten für die Kapazitätsausweitungen im 
ÖPNV in Großstädten (vergleiche Abbildung 21).10  

 

––––––––––––––––––––––––––––– 
10 Eine detaillierte Betrachtung der Kosten und Finanzierungsbedarfe zur Umsetzung der  

Mobilitätsgarantie im SPNV erfolgt derzeit durch die NVBW. 
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Abbildung 21: Entwicklung des Finanzierungsbedarfes im kommunalen ÖPNV nach Um-
setzung der Mobilitätsgarantie Stufe 1 
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4.7 Anpassung der Modellrechnung 

Anpassung der Parameter der Mobilitätsgarantie 

Die im vorherigen Kapitel dargestellten Ergebnisse der Modellrechnung bilden 
eine modellhafte Momentaufnahme auf Datenbasis des Jahres 2022 mit Preis-
stand 01/2023 ab.  

Darüber hinaus sind die in der Modellrechnung angenommenen Eingangspara-
meter für die Bestimmung des Mehrbedarfes an Verkehrsleistungen großzügig 
bemessen, um eine konservative Schätzung der Kosten zu gewährleisten. Ab-
weichende Annahmen zur Ausgestaltung der On-Demand-Verkehre und der allg. 
Bedienungszeiten können deutlich kostensenkend wirken. Eine Anpassung der 
Parameter unter Wahrung der Zielsetzung des Koalitionsvertrages kann  vorge-
nommen werden und wird exemplarisch im Folgenden dargelegt. 

Mit dem Ziel, einen Einstieg in die Finanzierung der Mobilitätsgarantie im kom-
munalen ÖPNV gewährleisten zu können, soll sich die Umsetzung der Mobili-
tätsgarantie zunächst stärker als bisher an den Vorgaben des Koalitionsvertra-
ges orientieren, diese jedoch nicht unterschreiten. 

Dazu sollten im Rahmen einer Konkretisierung der Modellrechnung die finanzi-
ellen Effekte folgender, von der ursprünglichen Operationalisierung der Mobili-
tätsgarantie abweichender Parameter, ermittelt werden: 

1. Zunächst werden alle Orte mit mehr als 500 Einwohner:innen (anstatt bis-
lang ab 100 Einwohner:innen) erschlossen. Konkret bedeutet dies, dass 
alle Linienkorridore im Basisnetz im letzten erschlossenen Ort mit mehr als 
500 Einwohner:innen enden. Orte mit weniger als 500 Einwohner:innen, die 
bislang an den Enden der Linienkorridore erschlossen wurden, sind fortan 
nicht mehr Teil des Basisnetzes. Orte unterhalb des Einwohner:innenkriteri-
ums, die zwischen zwei Orten mit mehr als 500 Einwohner:innen auf einem 
Linienkorridor liegen, werden auch weiterhin durch das Basisnetz erschlos-
sen. 

2. Die Abrufquote flexibler Bedienformen wird auf Basis von Erfahrungswerten 
von bislang 30 Prozent auf 15 Prozent reduziert. 

3. Der Bedienzeitraum wird auch am Wochenende und Feiertagen von bislang 
1 Uhr (2 Uhr in Verdichtungsräumen) auf 24 Uhr begrenzt. 

4. Die Hauptverkehrszeit wird an Werktagen auf 6:00 bis 8:00 Uhr sowie 16:00 
bis 18:00 Uhr reduziert. 

Die Vorgaben des Koalitionsvertrages werden damit inhaltlich erfüllt. 
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Ergebnisse der alternativen Modellberechnung 

Die Ergebnisse zeigen, dass auf Basis der oben genannten Anpassungen der 
Parameter der Mobilitätsgarantie im Hinblick auf die modellhafte Betrachtung der 
21 Modellregionen deutliche Kostenreduktionen möglich sind.  

Dies bedeutet konkret: 

1. Mit der Anpassung des Erschließungsparameters auf Orte ab 500 Einwoh-
ner:innen geht eine Kostenreduktion um circa 23 Prozent einher, die im We-
sentlichen auf den ländlichen Raum zurückgeht. 

Am Beispiel des Landkreises Freudenstadt führen diese Anpassungen zu ei-
ner Adjustierung des Basisnetzes mit folgenden Änderungen des Mengen-
gerüstes: 

▪ Bus: Es fehlen 743.567 km weniger als bisher berechnet 
▪ ODM: Es fehlen 159.346 km weniger als bisher berechnet 

Diese Adjustierungen des Basisnetzes führen dazu, dass überwiegend dünn 
besiedelte Seitentäler mit insgesamt 17 Dörfern im Landkreis nicht mehr an 
eine Mobilitätsachse des Basisnetzes angeschlossen sind. Hiervon sind 
6.500 Einwohner:innen betroffen = 5,6 Prozent der Gesamtbevölkerung des 
Landkreises. 

Die Bewohner:innen von elf weiteren Orten mit weniger als 500 Einwoh-
ner:innen bleiben weiterhin auch durch das adjustierte Basisnetz an die 
ÖPNV-Angebote der Mobilitätsgarantie angeschlossen, da ihre Orte an einer 
weiterhin bestehenden Achse des Basisnetzes liegen. Hiervon profitieren ca. 
3.800 Einwohner:innen; dies entspricht 3,3 Prozent der Gesamtbevölkerung 
des Landkreises Freudenstadt. 

2. Die Anpassung der Abrufquote der flexiblen Bedienformen bewirkt eine Re-
duktion der Gesamtkosten um circa 4-5 Prozent. 

3. Die Reduktion des Bedienzeitraums und der Hauptverkehrszeiten reduzie-
ren sich die Gesamtkosten um circa 22 Prozent. 

Annahmen der Preisentwicklung 

Die bisherigen Modellberechnungen basierten auf einem Preisstand von Januar 
2023. In der aktualisierten Modellberechnung wird empfohlen die Preisentwick-
lung der kommenden Jahre anzuwenden, um eine unverbindliche Prognose bis 
ins Jahr 2030 abbilden zu können. Dazu wurde auf die Annahmen des Ramboll-
Gutachtens aus dem Jahr 2023 für das BMDV aufgesetzt, das aktuell im Rahmen 
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des Ausbau- und Modernisierungspaktes diskutiert wird in Ergänzung durch die 
VDV Brancheneinschätzung für die Jahr 2025 bis 2031. 

Dabei wird von nachfolgenden Preisfortschreibungssätzen ausgegangen: 

Angenommene Preisfortschreibungssätze  

Jahr Personal Energie Material Fahrzeuge 
          

2023 6,0% 15,0% 5,0% 4,5% 
2024 4,5% 10,0% 1,5% 2,0% 

2025-2031* 4,5% 3,5% 3,0% 5,0% 
Abbildung 22: Annahmen zur Preisfortschreibung (Quelle: BMDV 2023, Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs für den ÖPNV bis 2031, S. 72, *Index angepasst gemäß Einschätzung des 
VDV vom 21.02.2024) 

Resultierender Finanzierungsbedarf 

Zum Preisstand 01/2023 kann unter Berücksichtigung der beschriebenen Anpas-
sungen der Modellparameter von einer kommutierten Reduktion des Mehrbedar-
fes an Fahrleistung im kommunalen ÖPNV von rd. 50 Prozent ausgegangen wer-
den. Das Gesamtfinanzierungsvolumen wird somit zum Preistand 2023 auf 138 
Millionen € jährlich berechnet. Er errechnet sich aus der Summe des aktuellen 
Finanzbedarfes zur Erfüllung der Mobilitätsgarantie (123,4 Millionen € abzgl. 
20,6 Mehreinnahmen) zuzüglich eines pauschalen Kapazitätskostenausgleich 
für Großstädte (36 Millionen €) für das vermehrte Einpendeln mit dem ÖPNV in 
die Ballungsräume  

Der Finanzierungsbedarf wird jährlich mit den beschriebenen Preissteigerungen 
fortgeschrieben die sich bis ins Jahr 2030 auf 37 Millionen € zusätzlich belaufen 
werden. 

 in Millionen €  
Mehrkosten Basisnetz 2023 123,4  
Mehreinnahmen im Jahr 2023  -20,6  
Kostensteigerung bis 2030 37 
Kapazitätskostenausgleich für Großstädte 36 

Summe 175,8 

Für das Jahr 2030 kann unter Berücksichtigung der oben genannten empfohle-
nen Preissteigerungen insgesamt ein Finanzierungsbedarf von circa 140 Millio-
nen € zuzüglich 36 Millionen € Kapazitätskostenausgleich für Großstädte prog-
nostiziert werden. 

In Summe wird unter diesen Annahmen für einen Einstieg in die Finanzie-
rung der Mobilitätsgarantie eine Bereitstellung von Finanzmittel i. H. v. rd. 
176 Millionen € im Jahr 2030 empfohlen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

BA Bundesagentur für Arbeit 

EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

Fplkm Fahrplankilometer 

GIS Geoinformationssystem 

GTFS General Transit Feed Specification 

HVZ Hauptverkehrszeit 

KVV Karlsruher Verkehrsverbund 

LEP Landesentwicklungsplan 

MiD Mobilität in Deutschland 

MIV Individualverkehr 

Naldo Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau 

NVBW Nahverkehrsgesellschaft Baden-Würt-
temberg 

OD Verkehrsunternehmen 

ÖPNV Verkehrsverbund Stuttgart 

ÖV Gesetz über die Beaufsichtigung von 
Zahlungsdiensten 

PKW Personenkraftwagen 

RP Regierungspräsidium 

RVF Regio-Verkehrsverbund Freiburg 
GmbH 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

VDV Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen 

VVS Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 

WBO Verband der Baden-Württembergi-
schen Omnibusunternehmen e. V. 

ZOM Zentrale-Orte-Modell 
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Anlagen 

Anlage 1: Modellrechnung mit angepassten Annahmen 

Ergebnisse für 44 Stadt- und Landkreise 
 

Kommune Mehrkosten Mehrerlöse Finanzbedarf Mehrfahrleistung 
in km 

Stuttgart*  1.933.565 €   799.422 €    1.134.142 € 806.882 

Mannheim*  351.147 €    174.124 €    177.023 € 183.208 

Freiburg im Breisgau**  1.263.218 €    512.026 €    751.193 € 693.089 

Stadt Karlsruhe*  660.991 €    222.372 €    438.619 € 210.183 

Heidelberg*  1.800.348 €    783.828 €    1.016.520 € 476.420 

Ulm  869.595 €    359.573 €    510.022 € 434.433 

Pforzheim  2.199.036 €    596.687 €    1.602.349 € 710.299 

Heilbronn  1.683.433 €    486.709 €    1.196.725 € 546.015 

Esslingen*  7.833.983 €    1.159.232 €    6.674.752 € 2.782.987 

Ludwigsburg*  3.249.462 €    882.359 €    2.367.103 € 1.132.629 

Böblingen*  2.405.225 €    559.636 €  1.845.589 € 848.026 

Rhein-Neckar-Kreis*  5.320.520 €    997.629 €    4.322.891 € 1.867.342 

Rems-Murr-Kreis*  3.713.521 €    611.667 €    3.101.854 € 1.274.353 

Tübingen  1.837.243 €    514.601 €    1.322.643 € 611.719 

Lkr. Karlsruhe**  2.615.798 €    560.488 €    2.055.309 € 1.031.184 

Göppingen*  3.111.820 €    504.963 €    2.606.857 € 1.076.794 

Baden-Baden*  340.297 €    141.548 €    198.749 € 113.737 

Konstanz  2.079.612 €    632.169 €    1.447.443 € 670.482 

Enzkreis  912.160 €    367.068 €    545.092 € 287.665 

Bodenseekreis  1.413.873 €    337.257 €    1.076.616 € 450.701 

Rastatt  717.555 €    166.927 €    550.628 € 234.366 

Heilbronn  1.434.235 €    463.014 €    971.220 € 456.550 

Lörrach  1.110.475 €    459.846 €    650.629 € 362.516 

Reutlingen (Lkr)  2.504.234 €    436.093 €    2.068.140 € 822.953 

Emmendingen*  600.984 €    243.131 €    357.853 € 228.446 

Ortenaukreis**  3.641.164 €    790.055 €    2.851.109 € 1.384.574 

Heidenheim  1.520.649 €    199.340 €    1.321.309 € 558.521 

Ostalbkreis*  3.081.749 €    605.025 €    2.476.724 € 1.203.128 

Schwarzwald-Baar-Kreis  3.290.145 €    338.311 €    2.951.835 € 1.177.010 

Zollernalbkreis  2.488.966 €    300.600 €    2.188.366 € 904.844 

Calw*  2.206.086 €    212.153 €    1.993.932 € 862.740 

Breisgau-Hochschwarz-

wald* 

 1.858.940 €    466.101 €    1.392.839 € 

703.526 

Tuttlingen  2.485.660 €    278.799 €    2.206.861 € 866.634 

Rottweil  2.992.002 €    351.382 €    2.640.620 € 1.177.818 
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Ravensburg  6.717.492 €    692.961 €    6.024.532 € 2.675.553 

Waldshut  4.448.026 €    572.926 €    3.875.100 € 1.696.586 

Hohenlohekreis  4.059.076 €    308.758 €    3.750.318 € 1.556.171 

Alb-Donau-Kreis  5.622.171 €    332.743 €    5.289.427 € 2.194.438 

Biberach  4.580.292 €    475.279 €    4.105.013 € 1.798.467 

Freudenstadt*  2.977.793 €    235.840 €    2.741.953 € 1.109.452 

Schwäbisch Hall  6.462.891 €    592.178 €    5.870.714 € 2.620.533 

Neckar-Odenwald-Kreis  4.899.548 €    282.203 €    4.617.345 € 1.859.433 

Sigmaringen  3.781.933 €    335.727 €    3.446.206 € 1.454.459 

Main-Tauber-Kreis  4.292.477 €    278.081 €  4.014.396 € 1.650.570 

*Modelllandkreis   **Vorreiterkommunen 
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Anlage 2: Erläuterung der verwendeten Kostensätze  

Das verwendete Kostenmodell ist bereits in der Vergangenheit an einer Vielzahl 
von realen Verkehren geeicht worden und wird ständig fortgeschrieben, so dass 
es insbesondere in der Lage ist, mit einer hohen Treffsicherheit die Preise bei 
Leistungsvergaben zuverlässig abzuschätzen. Die pauschale Übertragung blo-
ßer Kilometersätze (Mischsätze) aus anderen Verkehren wäre für eine verlässli-
che Kostenschätzung zu ungenau, da sie die spezifischen Produktionsbedingun-
gen der betrachteten Verkehrsleistung nicht hinreichend berücksichtigt. Im vor-
liegenden Fall wurden für die Kalkulation der Kostensätze daher zunächst alle 
relevanten Parameter ermittelt, die eine möglichst zutreffende Beschreibung der 
spezifischen Produktionsverhältnisse im betrachteten Verkehrszweig ermögli-
chen. Dabei wurde insbesondere auch unterschieden, ob die erforderlichen Leis-
tungsverdichtungen außerhalb der Verkehrsspitzen zu erbringen sind und mit 
dem bestehenden Asset erbracht werden können, oder ob sie in die Hauptver-
kehrszeit (HVZ) fallen und den Einsatz zusätzlicher Betriebsmittel (Fahrzeuge) 
erfordern. Die betreffenden Quoten für Zusatzleistungen innerhalb und außer-
halb der HVZ wurden anhand der ersten im Rahmen der Grobaschätzung unter-
suchten Modellregionen (Landkreis Freudenstadt, Landkreis Calw., Landkreis 
Göppingen, Landkreis Esslingen, Stadt Karlsruhe) ermittelt und sind in die Kal-
kulation des Mischkostensatzes je Kilometer eingeflossen. Des Weiteren wurde 
anhand der ersten fünf Modellregionen ermittelt, in welchem prozentualen Ver-
hältnis in Abhängigkeit vom Verkehrsmittel die erforderlichen Mehrleistungen auf 
Zeiträume entfallen, in denen für Personalkosten zusätzliche Nacht- oder Sonn-
/Feiertagszuschläge anfallen. Ebenfalles bei der Kalkulation der Kostensätze be-
rücksichtigt wurde der Umstand, dass sich durch angebotsverbessernde Maß-
nahmen in der Regel eher eine höhere Effizienz in der Betriebsabwicklung ergibt 
als umgekehrt, da der Anteil von unproduktiven Wendezeiten im Gesamtsystem 
dabei in der Regel minimiert werden kann. Darüber hinaus wurde berücksichtigt, 
dass die in den Bestandssystemen enthaltenen äußerst kostspieligen, kurzzeiti-
gen Spitzenleistungen im Schüler- und Berufsverkehr bei der Kalkulation des 
Kostensatzes für die erforderlichen Mehrleistungen auszublenden sind, da diese 
Verbindungsart nicht ausgebaut wird, sondern ggfls. sogar aufgrund des zu Er-
reichung der geforderten Taktung, die Montag – Freitag gemäß oben genannten 
Festlegungen für der HVZ in einem Zeitraum von 6 – 9 und 15 – 19 Uhr einzu-
richten sind, teilweise ersetzt werden können. 

Bei der Bildung der Kostensätze zur monetären Bewertung der erforderlichen 
Mehrleistungen wurde neben dem bereits grundsätzlich Beschriebenen bei den 
einzelnen Verkehrsmitteln im Einzelnen insbesondere wie folgt vorgegangen: 
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Busverkehr 

• Lohnkosten nach aktuellen Lohntarifen (WBO/TVN) im Entgeltmix nach durch-
schnittlicher demografischer Altersstruktur zuzüglich Urlaubs-/Sonderzahlung und 
Arbeitgeber-Anteilen für Sozialversicherungen 

• Für Busverkehr in Großstädten eigene Kalkulation auf Basis TV-N, im Übrigen Kal-
kulation auf Basis der WBO-Tariflöhne  

• Anteil Nacht-, Sonn- u. Feiertags-Stunden mit Zuschlag differenziert nach Raumtyp 

• Umlegung auf Fahrplankilometer mit Produktivitätsfaktoren differenziert nach 
Raumtyp 

• Werkstattkosten aus Benchmark (VDV-Schrifttum), differenziert nach fixen und va-
riablen Kosten 

• Energieverbrauch differenziert nach Raumtyp 

• Vorhaltekosten inklusive Zins und Wertverlust für Spitzenfahrten in HVZ, anteilig 
eingerechnet 

Im Ergebnis wurden für den Busverkehr mit den oben beschriebenen Ansätzen 
folgende Kostensätze ermittelt und auf die Modellierungsergebnisse angewandt 
(vergleiche Abbildung 23). 

 

Abbildung 23: Kostensätze Busverkehr, Quelle: Nahverkehrsberatung Südwest (nbsw) 

On-Demand-Verkehr 

• 8-Sitzer PKW 

• Lohnkosten nach WBO-Tarif 

• 70 % der Stunden: Ansatz gem. neu eingeführtem WBO-Lohntarif für PKW-Fah-
rer:in  

• 30 Prozent der Stunden: Ansatz gem. WBO für Omnibusfahrer:innen (mit höherem 
Lohn in Betriebspausen). 

• Vorhaltung Fahrzeug und Personal als Fixkosten 
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• Abrufquote 30 Prozent 

• Alternativberechnung: Ansatz eines Anteiles in Höhe von 50 Prozent als ÖPNV-
Taxi zum Taxi-Tarif (ohne WBO-Tarifvertrag) (2,50 € je abgerufenem km).  

Im Ergebnis wurden für den OD-Verkehr folgende Kostensätze ermittelt und auf 
die Modellierungsergebnisse angewandt (vergleiche Abbildung 24). 

 

Abbildung 24: Kostensätze On-Demand Verkehr, Quelle: Nahverkehrsberatung Südwest 
(nbsw)  

Straßenbahn und Stadtbahn 

• Für Straßenverkehr in Großstädten Kalkulation auf Basis TV-N, Zuschlag für Stadt-
bahnfahrpersonal wegen EBO-Befähigung 

• Hohe Fixkosten wegen hoher Anschaffungskosten der Fahrzeuge trotz längerer 
„Abschreibung“ (HVZ-Leistungen sind dadurch sehr teuer, Taktverdichtungen au-
ßerhalb der HVZ relativ günstig) 

• Energieverbrauch 3 bis 4 kWh/km 

• Trassen und Stationspreise nicht berücksichtigt. 

Im Ergebnis wurden für den Straßen- und Stadtbahn-Verkehr folgende Kostens-
ätze ermittelt und auf die Modellierungsergebnisse angewandt (vergleiche Abbil-
dung 25). 

 

Abbildung 25: Kostensätze Straßenbahn/Stadtbahn, Quelle: Nahverkehrsberatung Süd-
west (nbsw) 
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Zunächst wurde neben dem kommunalen ÖPNV auch der SPNV betrachtet. Da-
bei wurde jedoch deutlich, dass die auf die Streckenabschnitte in den Modell-
regionen begrenzte Betrachtung nicht der Charakteristik der langlaufenden Li-
nien im SPNV gerecht wird, weshalb keine belastbaren Ergebnisse ermittelt wer-
den konnten. Eine detaillierte Betrachtung zur Umsetzung der Mobilitätsgarantie 
im SPNV erfolgt derzeit durch die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg 
(NVBW).  
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Anlage 3: Steckbriefe Modellregionen 

– Diese Anlage steht als separates Dokument zur Verfügung. –   
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